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Die Vertragsparteien vereinbaren Folgendes: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.2.1 

lngress 

Der Bund beteiligt sich, gestützt auf das lnfrastrukturfondsgesetz (IFG; SR 725.13), 
an der Finanzierung von Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in 
Städten und Agglomerationen. Die Massnahmen sind aus einem Agglomerationspro- 
gramm. welches Siedlungsentwicklung und Verkehr koordiniert und die Umwelt mit 
einbezieht. hergeleitet. Dieses Agglomerationsprogramm wurde beim Bund einge- 
reicht und geprüft. Das Ergebnis ist im Prüfbericht 2014 enthalten (Anhang 2). 

In der vorliegenden Leistungsvereinbarung wird die Beteiligung des Bundes an der 
Umsetzung der Massnahmen des Agglomerationsprogramms Biel!Bienne-Lyss der 2. 
Generation geregelt. Die Beteiligung des Bundes am Agglomerationsprogramm 
Biel/Bienne-Lyss stützt sich auf den Bundesbeschluss vom 16. September 2014 Über 
die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr, welcher 
auf der Basis der Prüfung aller 2011/2012 eingereichten Agglomerationsprogramme 
der 2. Generation unter Einbezug der Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung 
zum Agglomerationsprogramm der 1. Generation erlassen werden ist. Er legt einen 
Beitragssatz von 30 Prozent und einen Höchstbeitrag von 5.76 Millionen Franken 
(Preisstand Oktober 2005, exkl. MWSt. und Teuerung) für die vom Bund mitfinanzier- 
ten Massnahmen (A-Liste der 2. Generation, vgl. Kap. 3.3) fest. 

Die vorliegende Vereinbarung stützt sich auf Artikel 24 der Verordnung über die Ver- 
wendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinW; SR 72511621). 

Die Bestimmungen in Ziff. 4.2 und Ziff. 5 dieser Leistungsvereinbarung sind auf die 
Massnahmen der Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm Biellßienne— 
Lyss der 1. Generation sinngemäss anwendbar. Im Anhang 5 dieser Leistungsver- 
einbarung werden alle definitiv nicht umsetzbaren mitfinanzierten Massnahmen der 1. 
Generation aufgeführt. 

Vertragsparteien und Pflichten 
Vertragsparteien 

Die Zuständigkeit des UVEK zum Vertragsabschluss stützt sich auf Artikel 24 Absatz 
1 MinW. 

Die Zuständigkeit der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion und der Bau-, 
Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern zum Vertragsabschluss stützt sich 
auf das Baugesetz des Kantons Bern, Art. 101, Abs. 2 vom 28.11.2006 und den Re- 
gierungsratsbeschluss vom 01. April 2015 (Nr. 382/2015) (Anhang 3). 

Pflichten 

Der Bund verpflichtet sich im Sinne von Ziff. 4 dieser Leistungsvereinbarung zur Mitfi- 
nanzierung der Massnahmen gemäss Ziffer 3.3 dieser Leistungsvereinbarung. Die 
kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe des Bundes bleiben vorbehal— 
ten. 
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2.2.2 Der Kanton verpflichtet sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten zur Vorbereitung und 
Umsetzung der Massnahmen gemäss Ziffer 3.1. 3.2 und 3.3 dieser Leistungsverein- 
barung. Die planungs- und kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe 
bleiben vorbehalten. 

2.2.3 Der Kanton bestätigt, dass sich die an den Massnahmen gemäss Ziffer 3.1, 3.2 und 
3.3 dieser Leistungsvereinbarung beteiligten Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständig- 
keit zur Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen gemäss Anhang 4 verpflich- 
tet haben. Die planungs- und kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe 
bleiben vorbehalten. 

2.2.4 Der Kanton verpflichtet sich, die Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen 
durch die verschiedenen Stellen des Kantons und der Gemeinden im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten zu überwachen. Er setzt alles daran. dass die Umsetzung dieser 
Leistungsvereinbarung nicht gefährdet ist. 

3 Relevante Massnahmen1 der Agglomerationspro- 
gramme 2. Generation 

Dieses Kapitel listet alle Massnahmen auf, welche nebst den Massnahmen der Leistungs- 
vereinbarung bezüglich des Agglomerationsprogramms 1. Generation für die Prüfung des 
KostenlNutzen-Verhältnisses des Agglomerationsprogramms der 2. Generation mitberück- 
sichtigt worden sind und zur Festsetzung des entsprechenden Beitragssatzes relevant wa- 
ren. 

3.1 Nicht durch den Infrastrukturfonds mit-finanzierbare Massnahmen der 2. 
Generation 

Dem Kanton obliegen die Pflichten gemäss Ziffer 2.2 dieser Leistungsvereinbarung für die 
nachfolgend aufgeführten (vom Bund nicht aus dem Infrastrukturfonds finanzierbaren) Mass- 
nahmen in den Bereichen Siedlung und Verkehr: 

. . _'='l=r'i ‘ Massnahme if"'f1 >" Zuständrge Koordrmerende Stelle 12eutlumzont1 
' . ‘ ' . : Stelle Bund' Agglomeratonsprogramm (Beginn 'dér; 

“ARE'COÖS Nr '_\P_ ‘ " ' _ (AP ) Umsetzung” 
Siedlung (inkl. Landschalt) 

0371.2.018 B 10 Verkehrsintensive Vorha- ARE Verein see_- A 
ben Iand.b1ellbrenne 

0371.2.026 A1 Siedlungsflächenbedarf ARE Verein see; A 
Wohnen land.blellblenne 

0371.2.027 A 2 Regionale Wohnschwer- ARE Verein see- A 
punkte land.blellblenne 

0371.2.028 A 3 Kantonale Entwicklungs- ARE B_E — JGK AGB / Ver- 
schwerpunkte Arbeiten em seelend.brellbtenne 
und Dienstleistungen! 
Regionale Arbeitsplatz- 
schwerpunkte 

' Mit der Bezeichnung ‚Massnahme/n" sind stets auch .Massnahmenpakete gemeint. Mit der Bezeichnung ‚.Teilmassnahmeln' 
(„Projekte' bei Sdflemmnassnahrnen) sind Etappen von Einzelmassnahmen oder einzelne Massnahmen von Massnahmenpa- 
keten gemeint. 

ll'l‘." 
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_ '. « ihm Ztädg Kdde3t l l  ' zth.f“i'“ 
„E:-: '- - ' -- .. -' ' '- __ ' Stelle Bund Agglomerationsprograrnrn, (läggiglg 95.!-; 
_e . « N T A P  ; -  _ _ _  - __ _ .:: _ _ (AP) . __ „-=ni.lm_setz_qng) 

.._...‚___'__„__._ . . .. . - _ _ __ __ ‚___ __ 

0371.2‚029 A 4 Vorranggebiete Siedlung- ARE Verem_ 599_- A 
sennreiterung Wohnen I land.blellblenne 
Arbeiten 

0371.2.030 A 5 Regionale Zentralitäts— ARE Vereifl_ see; A 
struktur land.blellblenne 

0371.2.031 A 6 Angebot, Verteilung und ARE Verein Säf- A 
Finanzierung öffentlicher land.blellblenne 
Einrichtungen 

0371.2.032 A 7 Aufwertung und Erneue» ARE Verein see—:- A 
rung der Quartiere Iand.btellbmnne 

0371.2.033 A 8 Verdichtung des Sied- ARE Verein see: A 
Iungsgebietes land.blellblenne 

0371.2.034 A 9 Spielraum für die örtliche ARE Verein sea: A 
Siedlungsentwicklung land.brellbrenme 
wichtige Siedlungsgren- 
zen 

0371.2.035 A 10 Weiler ARE BE - JGK AGR A 
0371.2.036 C 1 Vorranggebiete Erholung ARE Verein see- A 

! Freizeit ! Tourismus land.bnellbnenne 

03712037 0 2 Seeufergebiet ARE Verein see: A 
land.blellblenne 

03712033 0 3 Flussufer ARE Verein see- A 
land.biellbienne 

0371 .2.039 C 4 Siedlungsprägende ARE Verem_ see- A 
Grünräume ! Vernetzung land.blellblenne 

03712040 0 5 Vorranggebiete Natur und ARE Verein see; A 
Landschaft A und 3 land.blellblenne 

0371.2.041 (: 6 Ökologische Land- ARE Verein se€ä- A 
schaftsentwick|ung land.blellblenne 

Verkehr 

0371.2.001 B 1 Gesamtmobilitätl Kombi— ARE Verein see: A 
nierte Mobilität Iand.brellbrenne 

0371.2.005 B 4 Strassengebundener ARE Verein 8667 A 
öffentlicher Verkehr land. brellblenne 

0371 .2.017 B 9 Parkierungsangebotef ARE Verein seef- A 
Parkierungsstandorte land.brellblenne 
Nicht zur Mitfinanzierung 
beantragte Eigenleistungen 
der Agglomeration 

0371.2.016 B 8 Lokale Erschliessung ! ARE Verein 5963 A 
Verkehrsberuhigung land.blellblenne 

Tabelle 3.1 

Die Planung und Realisierung von Siedlungsmassnahmen muss in Übereinstimmung mit der 
revidierten Raumplanungsgesetzgebung (RPG/RPV) und den entsprechenden kantonalen 
Richtplananpassungen erfolgen. 
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3.2 Eigenleistungen, Priorität A der 2. Generation 

Dem Kanton obliegen die Pflichten gemäss Ziffer 2.2 dieser Leistungsvereinbarung für die 
nachfolgend aufgeführten (vom Bund nicht mitfinanzierten) infrastrukturellen Massnahmen. 

“iii-‚9; * ‘ ‘ Massnahme .. '_- \ ‘ ' Kasten-141.533 
f 4  ‚ » .» . ' 't-<. , _ .‘Er.)'lautAlagg_ ARE&Code Nr. \ = - .  - } . ‚. f4__c 

Bus/Strasse 

0371.2.051 B 11 Langsamverkehr: lntermodale Schnittstellen -Verbesse- 2.00 
rung/Umbau Bus Haltestelle Spitalzentrum 
Kapazität Strasse 

0371206? BTII Korridor rechtes Bielerseeufer-Teil: Sutz 150 
Aufwertung/Sicherheit Strassenraum 

0371.2.046 B 7  Kantonsstrassen und wichtige GemeindestrasseaegionaIe 0.80 
Strassenbauvorhaben Sanierung Ortsdurchfahrt Lyss - Markt- 
platz 

0371.2.054 B 11 Langsamverkehr. Reparatur Quartiere-Teil: Biel Alt- 3.00 
stadt/Untergasse 

0371.2.066 B7Il Korridor rechtes Bielerseeufer-Teil1Mörigen 2.50 

Tabelle 3.2 

3.3 Liste der Massnahmen, Priorität A (A-Liste der 2. Generation) 

Gestützt auf Artikel ? IFG (SR 725.13), Artikel 17a-d MinVG (SR 725.116.2) und 24 MinW 
(SR 725.116.21) sowie auf den Bundesbeschluss vom 16. September 2014 über die Freiga— 
be der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr sichert der Bund die Mitf- 
nanzierung folgender Massnahmen zu. Dem Kanton obliegen die Pflichten gemäss Ziffer 2.2 
dieser Leistungsvereinbarung für die nachfolgend aufgeführten Massnahmen. 

f'z_N ' ' Massnahme . ‚. ' Kosten In- Bundesbei- Zustän- Zustän-„j; 
." - vestition trag [Mio. dige dige Stelle 

[Mio. Fran- Franken]; Stelle Agg'Io-' ' ‘ 
ken]; Preis— Preisstand Bund merations— 
stand Okto- Oktober programm " 

ber 2005 2005 exkl. (kantonab ‘. 
l _ exkl. MWSt. MWSt. U. Stelle)“ '. _ 

?"‘‚‘ARE_;CO® Nr. AP u. Tegen_mg Teuerung; 
;*„ ' Höchstbei- '_ -- -4 

EH-- _ _. träge 

Eisenbahn 

0371.2.003 B 3 Schienengebundener 1.91 0.57 BAV BE — BVE 
öffentlicher Verkehr AÖV 
(Optimierung Bahnhal- 
testellen Busswil und 
LVSS) 
Langsamverkehr 

0371 .2.021 B 11 Langsamverkehr. Re- 4.12 1.24 ASTRA BE — BVE 
paratur von Hauptver- TBA 
kehrsstrassen 

0371.2.069 LV A-Liste (Anhang 1) 4.97 1.49 ASTRA %; BVE 
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Agglomerationsprogramm BieltBienne-Lyss - Leistungsvereinbarung des Bundes 

" _ Massnahme Kosten In- . Büfeéäbéi- ZusTän- _ _ -- __ 
. -- -- '- .- vestitio'n t'rää [Mid dige dige"Ste_lle-i 

[Mio‚_Fran- Franken]; Stelle AQQ'O- -.. 
lken]; Preis- Preisstand Bund merations- 1 
stand Okto- Oktober programm 

! '‚._ -_ exkl..MW$t. MWSt. U. Stelle) _ 
{*ARBCode Ni‘.AP - u. Teuerung Teuerung; _ ' __j‚'j 
tt}... .- ' -- _ . ‚ . Höchstbei— . .- 
it.—12“ - - -____-_-__ -- - .' ' . _ _ träge - -> “J -. „__-t 

Aufwertung/Sicherheit 
Strasse 

0371.2.045 B 7 Kantonsstrassen und 2.10 0.63 ASTRA BE ' BVE 
wichtige Gemein- TBA 
destrassen ! Regionale 
Strassenbauvorhaben 
Sanierung Ortsdurch- 
fahrt Lyss - Biel- 
Hauptstrasse 

03712055 311 Langsamverkehr: Re- 2.06 0.62 ASTRA BE-BVE 
paratur Quartiere - Teil: TBA 
Biel Kreuzplatz 

0371.2.065 a m  Korridor rechtes Bieler- 2.40 0.72 ASTRA BE-BVE 
seeufer - Teil: lpsach TBA 

Verkehrssystemmanage- 
ment 

0371.2.006 B 5 Strassengebundener 1.65 0.49 ASTRA BE-BVE 
öffentlicher Verkehr! TBA 
Busbevorzugung (Ag— 
glomeration Biel) 
Total 19.21 5.76 

Tabelle 3.3 

Der Kanton bestätigt, dass alle gemäss Prüfbericht richtplanrelevanten Massnahmen dieser 
Ziffer im genehmigten kantonalen Richtplan den Koordinationsstand Festsetzung haben. 

3.4 Liste der Massnahmen, Priorität B (B-Liste der 2. Generation) 

Die nachfolgende Liste zeigt die Stossrichtung der weiteren Bearbeitung auf. Eine allfällige 
Änderung einer oder ein Verzicht auf eine B-Massnahme ist seitens des Kantons oder des 
Bundes bei der Bearbeitung und Prüfung der 3. Generation der Agglomerationsprogramme 
sorgfältig zu begründen. Die Liste ist weder mit einer Zusicherung seitens des Bundes noch 
mit einer Verpflichtung seitens des Kantons verbunden. Insbesondere ist zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieser Leistungsvereinbarung die zukünftige Mitfinanzierung dieser Mass- 
nahmen durch den Bund weder durch den Infrastrukturfonds noch durch ein anderes Finan- 
zierungsinstrument des Bundes gesichert. 
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ffir._" Massnahme, Kosten Invest} Bemerkungen'des Bungee zum Zeit?;- 
f‘ 'r_- ' > - tion [Mio. punkt des Prüfeerichts", ' :"'>‘. -"3% 
1 - Frankeh}; ' . „ ' 

.". Preisstand 
. °k39b952005 £'TRE-Code . ‘N!'Ä _ exi;i. MWSt. u. 

:E:_‘__äi _ AP euerung 

Eisenbahn 

0371.2.004 B 3]! Abschnittweiser Dop- 28.21 Die Ausäauten de;u18TI-Str$äinflehen in 
engem usamme eng rm 

pel8puraUSbau BTI Regiotram und werden wie dieses in den 
B-Horlzont verschoben. 

0371.2‚047 B 11 Langsamverkehr: 9.96 
Schliessen von Netzlü- 
cken - 2. Bahnhofpas- 
sage Biel 
Tram/Strasse 

0371.2.002 B 21l Regiotram 210.10 Die Siedlungsentwiddung im Bözingenfeld 
mit den vorgesehenen Siadionneubeuien 
ist noch nicht genügend reif. so dass sich 
auch aus diesem Gmnd die Realisierung 
des bereits im Agglomerationsprograrrrn 
1. Generation vorgesehenen Busvorlaufs 
für das Regiotram verzögert. Der Bund 
sieht jedoch weiterhin zuerst eine solche 
Lösung mit Busvorlauf und 
anschliessender Umstellung auf 
Trambetn'eb als zweckmässig an. Zudem 
Ist das Betriebskonzept für das Regiotram 
in Abhängigkeit von den vorgesehenen 
Ausbeuten auf der BTI-Sirecke noch zu 
verfeinern. Insgesamt erreicht das 
Regiotram nicht die nötige Bau- und 
Finanzrelfe für die A-Lisie. 

Langsamverkehr 

0371.2.048 B 11 Langsamverkehr: 6.59 
Schliessen von Netzlü- 
cken - Bahnunterfüh- 
rung Lyss 

0371.2.053 B1 1 Langsamverkehr. 5.76 Bäsltfliilt'osnagmefljs‘1/agblzéggisg vlj0‘ndger 
' _ e ung es - e n a n 

S;hlles_|sen E%1KNetzlü Zustand mit Regiotram und wird daher 
° en_ ' e'- Oberer analog zum Regioiram in den B-Hon'zont 
Qual verschoben. 

0371.2.070 LV B-Liste (Anhang 1) 6.34 
Aufwertung/Sicherheit 
Strasse 

03712056 811 Langsamverkehr: Repa- 3.29 gieüMassnahm? ::mfasst d 
- _ - . e enraumges a ungen un 

rßaturMoutaätlere Tell” Langsamverkehrsmassnahmen entlang 
'e e entrum des Trassees des Regiotrams. Die 

Massnahme wird daher in Abhängigkeit 
zum Regiotrarn in den B-Horizont 
verschoben. 

0371.2.057 311 Langsamverkehr: Repa- 3.29 Die Massnahme umfasst 
Seitenraumgestaltungen und ratur Quartiere - Teil: 

Biel Bahnhofstrasse Langsamerkehrsmassnahmen entlang 
des Trassees des Regiotrams. Die 
Massnahme wird daher in Abhängigkeit 
zum Regiotram in den B-Horizont 
verschoben. 

TN 7 
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Verkehrssystemmanage- 
ment 

0371 .2.007 B 5 Strassengebundener 0.78 
öffentlicher Verkehr I 
Busbevorzugung (Lyss) 

Tabelle 3.4 

3.5 Durch weitere Bundesmittel (mit)finanzlerbare Massnahmen 

Im Prüfbericht (Kap. 5.3) sind Massnahmen aufgelistet, welche nicht über den Infrastruk— 
turfonds sondern allenfalls mit anderen Bundesmitteln mitfinanziert werden können. Der 
Prüfbericht ist das Ergebnis der Beurteilung aus gesamtplanerischer Sicht. Die Stellungnah- 
men, Entscheide, Genehmigungsverfahren und Finanzierungsentscheide der zuständigen 
Bundesämter bleiben vorbehalten. 

4 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

Finanzierung der Massnahmen der A-Liste der 2. Ge- 
neration (Ziff. 3.3) 
Beitrag 

Die Finanzierung der Massnahmen der A-Liste der 2. Generation wird von Bund, dem 
Kanton und gegebenenfalls weiteren Beteiligten (regionale Körperschaft, Gemeinden, 
ausländische Körperschaften) gemeinsam gemäss der Liste der Massnahmen, Priori- 
tät A (Ziff. 3.3) sichergestellt. 

Bei der festgelegten Kostenbeteiligung des Bundes von 5.76 Millionen Franken 
(Preisstand Oktober 2005, exkl. MwSt. und Teuerung, vgl. Ziff. 1.2) zugunsten des 
Agglomerationsprogramms Biel/Bienne-Lyss der 2. Generation handelt es sich um 
einen Höchstbeitrag, der nicht überschritten werden kann (Art. 2 Abs. 1 und 2 Bun- 
desbeschluss vom 16. September 2014 über die Freigabe der Mittel ab 2015 für das 
Programm Agglomerationsverkehr). 

Der Beitragssatz (Ziff. 1.2) für ein Agglomerationsprogramm gilt für die darin enthal- 
tenen, mitfinanzierten Massnahmen (Ziff. 3.3 bzw. Art. 2 Abs. 2 Bundesbeschluss 
vom 16. September 2014 über die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm 
Agglomerationsverkehr). 

Der Bund finanziert die einzelnen Massnahmen maximal bis zum Höchstbeitrag (zzgl. 
MwSt. und Teuerung) gemäss der A-Liste (Ziff. 3.3). Die weitere Finanzierung der 
Massnahmen ist Sache des Kantons sowie gegebenenfalls weiterer Beteiligter (regi- 
onale Körperschaft, Gemeinden, ausländische Körperschaften). 

Bei Kostenunterschreitungen leistet der Bund lediglich den prozentualen Anteil an 
den effektiven. anrechenbaren Kosten. 

Mitfinanziert werden nur die nach den gesetzlichen Vorgaben anrechenbaren und 
ausgewiesenen Kosten (MinVG; MinVV). 

IMT 
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4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Finanzierungsvereinbarungen 

Ist eine Massnahme oder Teilmassnahme der A-Liste bau- und finanzreif und ent- 
spricht sie der Eingabe gemäss Agglomerationsprogramm BiellBienne-Lyss sowie 
den im Rahmen der Prüfung der Agglomerationsprogramme durch den Bund ge- 
machten Auflagen und hat das ARE allfälligen wesentlichen Änderungen zugestimmt. 
schliesst das zuständige Bundesamt (Ziff.3.3) gestützt auf die vorliegende Vereinba— 
rung mit dem für die Massnahme zuständigen Kanton i.d.R. innert einer Frist von 4 
Monaten ab Vorliegen der vollständigen Gesuchsunterlagen die Finanzierungsver- 
einbarung ab?. 

Beim Schienenverkehr kann das zuständige Bundesamt auch für eine Massnahme, 
die insgesamt finanzreif, aber nur teilweise (mindestens eine Teilmassnahme bzw. 
ein Projekt) baureif ist, eine Finanzierungsvereinbarung abschliessen. Zudem wird 
zusätzlich die Transportunternehmung Vertragspartei (Art. 17b Abs. 1 und 3 MinVG). 

Das zuständige Bundesamt kann auf Antrag der Trägerschaft für den Abschluss von 
Finanzierungsvereinbarungen Massnahmenpakete oder Einzelmassnahmen in Teil- 
massnahmen aufleilen. soweit die Umsetzung der zum Abschluss einer Finanzie- 
rungsvereinbarung vorgesehenen Teilmassnahme für sich allein mit Blick auf die er- 
wartete Wirkung sinnvoll erscheint. Bei jeder Finanzierungsvereinbarung müssen die 
noch nicht realisierten Teilmassnahmen dargelegt werden und dafür anteilmässig die 
mit der vorliegenden Leistungsvereinbarung vereinbarten Bundesmittel reserviert 
bleiben. 

Baubeginn 

Der Baubeginn von durch den Bund mitfinanzierten Massnahmen oder Teilmass- 
nahmen des Aggiomerationsprogramms 2. Generation darf, unter Vorbehalt der Ziffer 
4.3.2, erst nach der Unterzeichnung der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung 
erfolgen. 

Das zuständige Bundesamt kann auf Antrag der Trägerschaft vor Abschluss der Fi- 
nanzierungsvereinbarung den vorzeitigen Baubeginn bewilligen, wenn ein Zuwarten 
mit dem Baubeginn mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden wäre. Über das Ge- 
such ist möglichst rasch zu entscheiden. Ein vorzeitiger Baubeginn ohne vorgängige 
Bewilligung durch das zuständige Bundesamt führt zur Vemrirkung aller Ansprüche 
auf Bundesbeiträge für die entsprechende Massnahme (Art 26 SUG; SR 616.1). 

Der Baubeginn von Massnahmen und Teilmassnahmen der A-Liste der 2. Generation 
(Ziff. 3.3) soll grundsätzlich innerhalb von vier Jahren ab Unterzeichnung der Leis— 
tungsvereinbarung erfolgen. Fixe Fristen ergeben sich aus den Ziffern 4.3.1 und 6.2.1 
. Bei der zeitlichen Staffelung der einzelnen Massnahmen und Teilmassnahmen ist zu 
beachten, dass die angestrebte Wirkung baldmöglichst erreicht werden soll (vgl. dazu 
auch Ziff. 6.3.). Insbesondere gilt es, die Vorbereitung und Umsetzung der mitfinan- 
zierten und nicht mitfinanzierten Massnahmen aufeinander abgestimmt voranzutrei- 
ben. 

2 Zu einer Massnahme, das heisst unter einem ARE-Code, können eine oder entsprechend der Aufteilung in Teilmassnahmen 
mehrere Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen werden. 
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4.4 Auszahlungsmodalitäten 

4.4.1 Sind die Leistungsvereinbarung und die zur Massnahme oder Teilmassnahme gehö- 
rende Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, zahlt der Bund auf Antrag des Kan- 
tons, der für die Massnahme bzw. Teilmassnahme verantwortlich ist, bzw. der Trans- 
portuntemehmern gemäss Ziff. 4.4.5 vorbehältlich der Ziffern 4.4.2, 4.4.3 und 6.2.1 - 
6.2.3 sowie im Rahmen der vereinbarten Bundesbeiträge gemäss Ziffer 3.3 die benö- 
tigten Mittel aus. 

4.4.2 Die Auszahlung der Bundesbeiträge erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
der jeweiligen Voranschlagskredite durch das Parlament und von Änderungen im 
Bundesrecht. 

4.4.3 Es werden nur für effektiv nach Baufortschn'tt erbrachte Leistungen Bundesbeiträge 
ausbezahlt. Der Antrag zur Auszahlung mit Nachweis der Kosten ist an das für die 
Massnahme zuständige Bundesamt gemäss öfter 3.3 zu richten. 

4.4.4 Bei einem allfälligen Liquiditätsengpass kommt Art. 24a MinW zur Anwendung. Für 
den Baubeginn gelten die Bestimmungen gemäss Ziffer 4.3. 

4.4.5 Die Beiträge an Eisenbahninfrastrukturen für den Agglomerationsverkehr werden an 
die Transportunternehmungen (Bahnunternehmungen) über die Finanzierungsin— 
strumente nach der Eisenbahngesetzgebung ausbezahlt. 

5 Umsetzungs- und Wirkungskontrolle sowie Control- 
ling (Kosten-, Termin- und Finanzcontrolling) 

5.1 Umsetzungskontrolle 

Der Kanton gewährleistet. dass alle vier Jahre der Stand der Umsetzung für alle hier verein- 
barten Massnahmen in einem Umsetzungsreporting zuhanden des ARE nach den Vorgaben 
des Anhangs 6 dargestellt wird. Der Bund wird insbesondere prüfen, wie die Massnahmen 
gestaffelt sind und welche Massnahmen umgesetzt worden sind. 

5.2 Wirkungskontrolle 

Der Bund führt eine periodische Wirkungskontrolle des Agglomerationsprogramms durch. 
Diese vergleicht die angestrebte mit der tatsächlichen Entwicklung anhand von Indikatoren. 
Die Festlegung der Indikatoren für die Wirkungskontrolle erfolgt durch das ARE. die beteilig- 
ten Körperschaften und Bundesämter werden konsultiert. Der Kanton stellt dem Bund die für 
die Durchführung der Wirkungskontrolle erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

5.3 Controlling 

5.3.1 Das Controlling des Bundes betrifft die mitfinanzierten Massnahmen (Ziff. 3.3), für 
welche eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet ist und umfasst ein Kosten-, 
Termin- und Finanzcontrolling. 

5.3.2 Im Bereich Strassen- und Langsamverkehr wird das Controlling der Massnahmen 
und Teilmassnahmen in den ASTRA—Weisungen für die Strassen- und Langsamver- 
kehrsmassnahmen geregelt. 
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5.3.3 

5.4 

Im Bereich Schienenverkehr wird das Controlling der Massnahmen und Teilmass- 
nahmen (Projekte) in der Controlling- Richtlinie Agglomerationsprogramme des BAV 
geregelt. 

Stichprobenkontrollen 

Die zuständige Stelle beim Bund kann, nach Vorankündigung, jederzeit Stichprobenkontrol- 
len durchführen. Der Kanton stellt die notwendigen Unterlagen zur Verfügung bzw. erlaubt 
dem Bund die Einsicht in alle relevanten Unterlagen. 

6 

6.1 

6.1.1 

6.2 

6.2.1 

Erfüllung, Nichterfüllung und mangelhafte Erfüllung 
der Leistungsvereinbarung 
Erfüllung der Vereinbarung 

Die Vereinbarung gilt als erfüllt, wenn die Massnahmen gemäss Ziffern 3.1, 3.2 und 
3.3 entsprechend dem Agglomerationsprogramm Biel/Bienne-Lyss und dem Prüfbe- 
richt des Bundes umgesetzt, die Bestimmungen der vorliegenden Leistungsvereinba- 
rung sowie der darauf aufbauenden Finanzierungsvereinbarung erfüllt und die Beiträ— 
ge gemäss Ziffern 3.3. und 4 durch den Bund ausbezahlt sind (inkl. Rückzahlung all— 
fälliger Vorfinanzierungen). 

Wesentliche Änderungen von Massnahmen gemäss Ziff. 3.1. mit Zeithorizont A und 
von Massnahmen gemäss Ziff. 3.3. bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bun— 
desamts für Raumentwicklung (ARE). Wesentliche Änderungen von Massnahmen 
gemäss Ziff. 3.2. bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bundesamts für Raum- 
entwicklung (ARE), sofern eine Abhängigkeit mit einer mitfinanzierten Massnahme 
besteht. Als wesentlich gelten Änderungen, wenn sie einen spürbaren Einfluss auf die 
Wirkung der Massnahme haben können. Die Zustimmung wird erteilt, wenn mit der 
geänderten Massnahme eine vergleichbare oder bessere Wirkung zu emarten ist 
oder wenn aufgezeigt wird, wie eine Vtfirkungseinbusse andenrveitig kompensiert wird. 
Über die Genehmigung ist auf Gesuch der Trägerschaft möglichst rasch, i.d.R. innert 
30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gesuchsunterlagen, zu entscheiden. 

Als Massnahmenänderung gilt auch der Ersatz von Teilmassnahmen eines Mass- 
nahmenpakets. 

Die Änderung von Massnahmen nach Unterzeichnung der Finanzierungsvereinba— 
rung wird in der Finanzierungsvereinbarung geregelt. Die Zustimmung zu (LS. von 
Ziff. 6.1.2) wesentlichen Änderungen darf vom zuständigen Bundesamt nur nach Ab- 
sprache mit dem ARE erfolgen. 

Mangelhafte Erfüllung oder Nichterfüllung der Vereinbarung 

Werden einzelne mitiinanzierte Massnahmen‘* bis 2027 nicht umgesetzt, erlischt der 
Anspruch auf die entsprechende Finanzhilfe. Der Anspruch erlischt ebenfalls, wenn 
der Kanton dem Bund schriftlich mitteilt, dass von der Vorbereitung oder Umsetzung 
einer Massnahme definitiv Abstand genommen werden ist. Bereits erhaltene Bun- 
desbeiträge sind zurückzuerstatten. Die Rechtsfolgen gemäss Ziff. 6.2.3 — 6.2.5 blei- 
ben vorbehalten. 

3 Mit der Bezeichnung ,.Massnahmeln" sind stets auch „Massnahmenpakete“ gemeint. Mit der Bezeichnung „Teilmassnahmeln“ 
(,.Projekte" bei Schienenmassnahmen) sind Etappen von Einzelmassnahmen oder einzelne Massnahmen von Massnahmenpa- 
Raten gemeint 
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6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.3 

Wird eine Massnahme nur teilweise umgesetzt oder ohne schriftliche Zustimmung 
des Bundes verändert, kann er — sofern eine spürbar geringere \Mrkung als sie der 
Massnahme im Rahmen der Prüfung durch den Bund zugrunde gelegt wurde zu er- 
warten ist — den dafür reservierten Beitrag reduzieren oder — sofern eine massiv ge- 
ringere Vlfirkung zu erwarten ist — den dafür reservierten Betrag gänzlich verweigem 
sowie eine Rückzahlung bereits für die entsprechende Massnahme ausbezahlter Bei- 
träge verlangen. Die Rechtsfolgen gemäss Ziff. 6.2.3 bis 6.2.5 bleiben vorbehalten. 

Zeigt sich im Rahmen der Umsetzungskontrolle oder einer Stichprobenkontrolle, dass 
eine Massnahme, Teilmassnahme oder Gruppe von Massnahmen nicht oder nur in 
ungenügendem Masse vorbereitet und umgesetzt wird, kann der Bund den Abschluss 
neuer Finanzierungsvereinbarungen für Massnahmen, die mit der nicht umgesetzten 
Massnahme zusammen hängen, sistieren. In Fällen, wo diese fehlende oder ungenü- 
gende Vorbereitung und Umsetzung mit erheblichen Auswirkungen auf die Umset- 
zung des Gesamtkonzepts des Agglomerationsprogramms bzw. auf dessen Wirkung 
verbunden ist, kann der Abschluss von neuen Finanzierungsvereinbarungen für alle 
Massnahmen und Teilmassnahmen sistiert werden. Die Sistierung wird aufgehoben, 
sobald der Mangel in der Umsetzung behoben ist oder der Anspruch auf die Finanz- 
hilfe infolge Zeitablauf oder Abstand erlischt (vgl. Ziff. 6.2.1). 

Mittel, die für Massnahmen gemäss Ziffer 3.3 vorgesehen waren, aber gestützt auf 
Art. 6.2.1 und 6.2.2. nicht beansprucht werden können, verbleiben im Infrastruk- 
turfonds. Sie stehen der Gesamtheit der Agglomerationen für Massnahmen der 
nächsten Generationen des Programms Agglomerationsverkehr zur Verfügung. Nicht 
beanspruchte Bundesmittei können somit vom Kanton (bzw. der regionalen Körper- 
schaft) nicht für andere zur Mitfinanzierung vorgesehene Massnahmen derselben 
Generation beansprucht werden. Eine Ausnahme bilden Teilmassnahmen, die inner- 
halb des gleichen Massnahmenpakets durch neue Teilmassnahmen mit vergleichba- 
rer Wirkung ersetzt werden können. 

Subsidiär gelten die Bestimmungen des Subventionsgesetzes (Art. 28 ff. SuG). 

Berücksichtigung des Stands der Umsetzung der Massnahmen beider 
Prüfung des Agglomerationsprogramms der nächsten Generationen 

Der Stand der Umsetzung der Massnahmen und die V\firkung des Agglomerationspro- 
gramms (Ziff. 5.1, 5.2) werden im Rahmen der Beurteilung der nächsten Generationen des 
Agglomerationsprogramms mitberücksichtigt werden. 

7 
7.1 

7.1.1 

7.1.2 

Anpassung der Leistungsvereinbarung 
Ordentliche Anpassung der Leistungsvereinbarung 

Die vorliegende Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm Biellßienne- 
Lyss 2. Generation wird in der Regel alle vier Jahre überprüft und gegebenenfalls an- 
gepasst. Soweit möglich erfolgt die Anpassung im Rahmen von Abschlüssen von 
Leistungsvereinbarungen zu den Agglomerationsprogrammen zukünftiger Generatio- 
nen. 

Falls die für das Agglomerationsprogramm zuständigen Stellen kein überarbeitetes 
Agglomerationsprogramm einreichen, verzichten sie auf Bundesmittel für die darauf- 
folgende Finanzierungsetappe. Die Ansprüche für die Finanzierung der Massnahmen 
gemäss Ziffer 3.3 bleiben unter Vorbehalt von Ziffer 6.2.3 bestehen. 
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7.2 

7.2.1 

7.2.2 

8 

Ausserordentliche Anpassung der Leistungsvereinbarung 

Die Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Information bei Änderungen 
von Rahmenbedingungen mit Auswirkungen, die nicht durch die ordentliche Anpas- 
sung der Leistungsvereinbarung erledigt werden können. 

Eine ausserordentliche Anpassung einer Leistungsvereinbarung bedingt einen schrift- 
lichen und begründeten Antrag an den Vertragspartner und ist nur im gegenseitigen 
Einvernehmen möglich. Vorbehalten bleibt die clausula rebus sic stantibus. 

Salvatorische Klausel 

ist eine Bestimmung dieser Leistungsvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam, berührt 
dies die Rechtswirksamkeit der gesamten Leistungsvereinbarung nicht. Die unwirksame Be- 
stimmung ist dann so zu verstehen, dass der mit ihr angestrebte Zweck so weit wie möglich 
erreicht wird. 

9 Anwendbare Bestimmungen und Rechtsschutz 
9.1 Es gelten namentlich die Bestimmungen des Infrastrukturfondsgesetzes (IFG; SR 

725.13). des Bundesgesetzes und Verordnung über die Verwendung der zweckge- 
bundenen Mineralölsteuer (MinVG; SR 725.116.2/ MinW; SR 725.116.21) und sub- 
sidiär des Subventionsgesetzes (SuG; SR 616.1). 

9.2 Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bun- 
desvemraltungsrechtspflege (Art. 35 Abs. 1 SuS). 

10 Inkrafttreten der Leistungsvereinbarung 
Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft. 

11 Rangordnung 
Folgende Dokumente bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung und ste- 
hen im Fall von Vlfidersprüchen nacheinander in angeführter Rangordnung: 
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Wortlaut der vorliegenden Vereinbarung 
Liste der Massnahmen zur Umseüung des LV»Konzepts (Ziff. 3.3); Anhang 1 
Prüfbericht des Bundes vom 26.02.2014; Anhang 2 
Leistungsvereinbarung der 1. Generation vom 20.04.2011, inkl. Anhang 5 der vorlie- 
genden Leistungsvereinbarung 2. Generation 
Agglomerationsprogramm Biel/Bienne-Lyss, Teil Verkehr und Siedlung, 2012 
Weisung von 14.12.2010 über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationspro- 
gramme der 2. Generation 
ASTRA-Weisungen für die Strassen- und Langsamverkehrsmassnahmen 
Controlling- Richtlinie Agglomerationsprogramme des BAV 
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Die Vereinbarung wird in 3 Originalfassungen ausgefertigt. Jede Partei erhält ein Exemplar. 

Bern, Z 7 * T  .. 2_p4_f_'„„ Verkehr, 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
ergie und Kommunikation 

Departementschefin Doris Leuthard 

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des 

Bern, ...30..‘.Y1./Y Kantons Bern 

M E  

Anhänge: 

Anhang 1: 

Anhang 2: 

Anhang 3: 

Anhang 4: 

Anhang 5: 

Anhang 6: 

% /VW«; 
Regierungsrat 

Christoph Neuhaus 

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des 

' fi. MA! 2015 Kantons Bern 

. 
Regierungs2identin 

Barbara Egger-Jenz 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 
Justiz-, Gemeinde— und Kirchendirektion und Bau-, Verkehrs- und Energiedirekti- 
on des Kantons Bern. 

Liste der Massnahmen zur Umsetzung des LV—Konzepts (Ziff. 3.3). 
Prüfbericht des Bundes vom 26.02.2014; 

Regierungsratsbeschluss (Kanton Bern) 

Bestätigung betreffend Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen. 
(inkl. Übersichtsliste der Beschlüsse, Vereinbarungen und/oder ggf. Querverweise 
auf regionale und/oder kantonale Richtpläne betreffend Verpflichtung der Ge- 
meinden und/oder der regionalen Körperschaften) 

Listen der mitfinanzierten Massnahmen der Leistungsvereinbarung 1. Generation, 
welche definitiv nicht bis 2027 realisierbar sind. (Leistungsvereinbarung 1. Gen., 
Kap.3.3) 

Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme 
der dritten Generation, Kapitel 6.3 
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Anhang 1 Massnahmenliste Benchmark Langsamverkehr 

Priorität A 

liÄä$‘-c@e Nr. 

- + 

“ * ”M'ééisnéhniélméehéiifiiénnaké'ae‚" $. 1‘<xosten|„vesfi- Bundesben 
' ' tlon [Mio. [Mio. Franken]; 

Franken]; Preisstand . 
Preisstand Oktober 2005 

Oktober 2005 exkl. MWSt. u. 
„ exkl. MWSt. u. Teuerung? 

. . AP. - _ Teuerung“ 

0371.2.050 B 11 Langsamverkehr: Intermodale Schnittstellen 1.24 
- B&R und Velo—Parkplätze 0.37 

0371.2.052 B 11 Langsamverkehr: Schliessen von Netzlü- 2.31 
cken - Teil: Kleinmassnahmen 0.69 

0371 .2.064 B 11 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere — 1.43 
Teil: Kleinmassnahmen 0.43 

Summe 4.98 1.49 

0371.2.069 Konzept LV A-Liste 4.97 1.49 

Tabelle A1.1 'Eine Differenz zwischen Summe und Konzept LV_A-Liste kann bestehen. Diese Differenz erklärt 
sich durch vorgenommene Rundungen; massgebend sind die Beträge des Konzepts LVA-Liste. 

Keine Kürzung lt. Benchmark (Methode siehe Erläuterungsbericht) 

Für Massnahmenänderungen gelten die Bestimmungen gemäss Ziff. 6.1.2 und 6.1.3. 

Priorität B 

Ni.‚- _ 
ARE—Code Nr. 

. AP 
0371.2.014 B 7/| 

MäéänahnielMassnahmenpakete j __ 

Konidor rechtes Bielerseeufer - Teil: LV 

0371.2.023 B 11 

0371.2.025 B 11 

Langsamverkehr. Reparatur Quartiere 

Langsamverkehr: Intermodale Schnittstellen 

Tabelle A1.2 
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Anhang 6: Weisung über die Prüfung und Mitlinanzierung der Agglomerations- 
programme der dritten Generation, Kapitel 6.3 

6.3 Umsetzungsreporting 
Das beschreibende Teil des Umsetzungsreportings soll neu Teil des Agglomerationspro- 
gramms sein. Es muss nicht wie bisher, ein eigener Umsetzungsbericht mehr erstellt wer- 
den. Das Umsetzungsreporting wird so — neben dem Zukunftsbild und den daraus abgeleite- 
ten Teilstrategien — eine weitere wichtige Grundlage für die Herleitung der Massnahmen im 
Agglomerationsprogramm der dritten Generation bilden. Dies aus folgenden Überlegungen: 
Mit der zunehmenden Anzahl Generationen von Agglomerationsprogrammen gewinnt die 
Prüfung der inhaltlichen Konsistenz der Massnahmen über die verschiedenen Generationen 
von Agglomerationsprogrammen an Bedeutung. Es soll nachvollzogen werden können, wie 
die Massnahmen aus verschiedenen Generationen von Agglomerationsprogrammen aufei- 
nander aufbauen und wie im aktuellen Agglomerationsprogramm darauf reagiert wird, wenn 
einzelne Massnahmen von früheren Programmen nicht wie erwartet umgesetzt werden kön- 
nen. Es soll deshalb im Agglomerationsprogramm selbst kurz verbal auf den Stand der Um- 
setzung der Massnahmen der vorangehenden Generationen von Agglomerationsprogram- 
men eingegangen werden. Dies kann summarisch erfolgen für Massnahmen, die wie geplant 
umgesetzt werden und massnahmenspezifisch, wenn die Umsetzung zeitlich oder materiell 
nicht wie geplant erfolgt. Für die anstehende dritte Generation von Agglomerationsprogram- 
men ist dabei vorab die Umsetzung der Massnahmen aus der ersten Generation der Agglo- 
merationsprogramme zu diskutieren, während für die zweite Generation von Agglomerati- 
onsprogrammen interessiert, ob die Umsetzung der A-Liste-Massnahmen wie geplant voran- 
kommt. 
Während der beschreibende Teil des Umsetzungsreportings direkt in das Agglomerations- 
programm aufzunehmen ist, werden auch in Zukunft die Tabellen zum Stand der Umsetzung 
der in der Leistungsvereinbarung enthaltenen Massnahmen in einem eigenen Anhang zum 
Agglomerationsprogramm auszufüllen sein.4 Diese Tabellen sollen möglichst aktuell den 
Umsetzungsstand der Massnahmen bei Einreichung des Agglomerationsprogramms doku- 
mentieren. 
Die Tabellen sollen auch über den Fortschritt der so genannten dringenden Projekte infor- 
mieren. Um ein einheitliches Bild über die Umsetzung über alle Agglomerationen zu gewähr- 
leisten, sollen sich die Angaben in den Tabellen auf den Stichtag 31.3.2016 zu beziehen. 
Über folgende Massnahmen-Listen ist im Tabellenteil des Umsetzungsreportings zu berich- 
ten: 

- Dringende Projekte 
- Infrastrukturelle Massnahmen der A-Liste der ersten [zweiten Generation gemäss Leis- 

tungsvereinbarung 

- Eigenleistungen der A—Liste der ersten [zweiten Generation gemäss Leistungsvereinba- 
rung 

- Nicht durch den Infrastrukturfonds mitfinanzierte Massnahmen - Verkehr der A-Liste der 
ersten I zweiten Generation gemäss Leistungsvereinbarung 

- Nicht durch den Infrastrukturfonds mitfinanzierte Massnahmen - Siedlung der A-Liste der 
ersten [zweiten Generation gemäss Leistungsvereinbarung 

- Massnahmen der B-Liste der ersten I zweiten Generation (B-Liste gemäss Prüfberichte 
inkl. Eigenleistungen) 

‘ Dies erselzt das jährliche finanzcontrolling der Fondsverwallung nicht sondern ergänzt es, insbesondere auch um die Mass- 
nahmen. die nicht mittinanziert werden. aber Teil der der Leistungsvereinbaa sind. wie beisplelsweise Massnahmen im 
Siedlungsbereich. 
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Soweit kein Agglomerationsprogramm 3. Generation eingereicht wird, kann auf den be- 
schreibenden Teil des Umsetzungsreportings verzichtet werden; das Umsetzungsreporting 
erfolgt in diesem Fall anhand der Tabellen. 
Die Tabellen werden vom ARE vorbereitet (Liste der Massnahmen mit Angaben zur Einrei- 
chung Agglomerationsprogramm und Überprüfung des Bundes) und spätestens Sommer 
2015 den Agglomerationen zugestellt. Über folgende Inhalte ist von Seiten der Agglomerati- 
on zu berichten: 

Verkehrsmassnahmen 
Investitionskosten - 

Umsetzungsbeginn I Baubeginn 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
Erläuterungen I Vorgesehene 
Schritte bis zum geplanten Umset- 
zungsbeginn I Baubeginn 

Siedlungsmassnahmen 
Erläuterungen I Vorgesehene 
Schritte bis zum geplanten Umset- 
zungsbeginn I Baubeginn 

Umsetzungsbeginn I Baubeginn 

Aktuelle Kostenschätzung inkl. Teuerung, inkl. MWSt 
(Ja/nein) sowie Datum des Kostenstandes 
Jahr des Umsetzurmbeginnlßaubeginn 
Jahr der Inbetriebnahme 
Beschrieb der vorgesehenen Schritte und der Verfah- 
ren. welche bis zur geplanten Umsetzung/Baubeginn 
noch notwendig sind inkl. Termine. Erläuterungen bei 
Nicht-Realisienm oder Massnahmenänderung 

Beschrieb der vorgesehenen Schritte und Verfahren, 
welche bis zur geplanten Umsetzung noch notwendig 
sind inkl. Termine/Meilensteine der Umsetzung (Kon- 
sultationen I Vernehmlassung, in Kraft Setzung bzw. 
Prozedur-Schritte bei Festsetzungen der Inhalte über 
Richt- und Nutzungspläne), Erläuterungen bei Nicht- 
Realisierung oder Massnahmenänderung 
Jahr des Umsetzungsbeginn I Baubeginn 
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